
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Während eines Betriebspraktikums setzt sich der/die 
Praktikant/in mit verschiedenen Aufgabenstellungen 
in einem Betrieb oder Wirtschaftsbereich auseinan-
der, orientiert sich über das Aufgabenfeld des Betrie-
bes und wird selbst tätig, d.h. er/sie übernimmt vom 
Betreuer/in im Betrieb Aufträge und führt sie durch. 
Auf diese Weise erhält er/sie nicht nur einen Gesamt-
eindruck vom Betrieb, sondern erfährt Detailbereiche 
und praktische Abläufe der Arbeitsprozesse. Die Be-
triebspraktika sollen zur Berufsfindung beitragen. 

 

• Kriterien der Schule 
Alle Schüler/innen, welche im Schuljahr 2025-2026 
die 3. Klasse oder die 4. Klasse besuchen, absolvie-
ren in diesem Schuljahr ein Betriebspraktikum, von 
01.06.2026-12.06.2026. 
Wichtig! Es wird kein Praktikum von der Schule 
zugewiesen!! Alle Praktikanten/Praktikantinnen 
müssen sich selbst einen Praktikumsplatz su-
chen! 

 

• Absprache mit dem Betrieb (Betreuer/in) 
Die Schüler/innen müssen sich persönlich mit der 
Vereinbarung zum Betriebspraktikum beim Be-
trieb vorstellen und diese vollständig ausgefüllt 
und mit Stempel, Unterschrift und Namen des Be-
treuers/der Betreuerin im Betrieb sowie E-
Mailadresse versehen, im Sekretariat der Schule 
abgeben. Jedem/jeder Praktikanten/Praktikantin wird 
von der Schule eine Lehrperson als Tutor/Tutorin zu-
gewiesen. 

 

• Privatbetriebe sind flexibler und können Anträge um 
Zulassung zum Betriebspraktikum rasch entschei-
den; bei öffentlichen Betrieben (Gemeinden, Bezirks-
gemeinschaft, Land, Staat) muss zuerst mündlich 
vorgesprochen werden und dann unter Umständen 
ein schriftliches Ansuchen von der Schule gestellt 
werden. Falls ein Ansuchen zwingend erforderlich ist, 
wenden sich die Schüler/innen diesbezüglich direkt 
an das Sekretariat. 

 

• Vereinbarungen 
Nachdem die Vereinbarung vom Betrieb und von 
dem/der Praktikant/Praktikantin vollständig ausgefüllt 
und unterschrieben wurde, erhält der Betrieb die von 
der Schule gegengezeichnete Vereinbarung per E-
Mail zugeschickt. In der Vereinbarung sind alle Moda-
litäten des Praktikums festgelegt und es wird die De-
ckung durch die Landesversicherung bezüglich Un-
fall- und Haftpflichtversicherung zugesichert. 
 

• Der Arbeitsbereich der Betriebspraktika sollte ei-
nen Bezug zum Lehrplan und zu den Unterrichts-
inhalten der Schule aufweisen. 

 
 

• Praktikanten wählen die Betriebe selbst aus, wobei 
die Schule ein Einspruchsrecht hat. 

 

• Jede/r Praktikant/in darf den Betrieb nur jeweils ein-
mal besuchen. 

 

• In Sanitätsbetrieben der Provinz, Landesschulen und 
Landeskindergärten der Autonomen Provinz Bozen 
muss zuerst mündlich vorgesprochen werden, da-
nach wird ein schriftliches Ansuchen von der Schule 
gestellt. 

 

• Das Praktikum darf nicht im elterlichen oder großel-
terlichen Betrieb absolviert werden. 

 

• Während des Betriebspraktikums halten die Tuto-
ren/Tutorinnen Kontakt mit den Schüler/innen durch 
Besuche im Betrieb, Gespräche mit Schüler/innen 
und den zuständigen Betreuern oder Betriebsleiter/in. 

 

• Wenn Schüler/innen während des Betriebsprakti-
kums abwesend sind, ist der Betrieb verpflichtet, die 
Schule unverzüglich am ersten Tag der Abwesenheit 
davon in Kenntnis zu setzen; auch wenn der/die 
Schüler/Schülerin telefonisch entschuldigt wurde. 

 

• Die Praktika werden nachbereitet, indem die Erfah-
rungen und Erkenntnisse von den Praktikanten/Prak-
tikantinnen in einem Bericht schriftlich aufgearbeitet 
werden. Dieser Bericht und das Praktikumstage-
buch, sowie der Rückmeldungsbogen des Betrie-
bes werden unmittelbar nach Beendigung des 
Praktikums in digitaler Form übermittelt. 

 

• Der Tutor/die Tutorin erstellt einen Bericht mit Bewer-
tung über den Verlauf des Betriebspraktikums. 

 

• Die sofortige und vollständige Übermittlung 
sämtlicher Praktikumsunterlagen nach Beendi-
gung des Praktikums (Praktikumstagebuch, Prakti-
kumsbericht, Rückmeldebogen des Betriebes) bildet 
die Grundlage für eine eventuelle Anerkennung für 
das Schulguthaben. Bei verspäteter oder unvoll-
ständiger Abgabe der Unterlagen wird kein Schul-
guthaben anerkannt! 

 

• Praktikanten und Betreuer/innen sind durch die 
Schulversicherung abgedeckt. 

 

• Alle Praktikant/innen haben den vorgeschriebenen 
Arbeitssicherheitskurs absolviert. 
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